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Schulgeldordnung 
Alle Angaben gelten pro Semester und pro Person ab 1. Februar 2023. 

Subventionierter Unterricht 
Für Kinder und Jugendliche ab Eintritt in den Kindergarten bis zum 20. Altersjahr, respektive 
bis 25. Altersjahr, wenn in Ausbildung1. 

Schnupperunterricht 

Einzelunterricht 30 Minuten wöchentlich 3 Lektionen CHF 120.- 

Einzel-, Zweier- und Dreierunterricht 

Standard-Angebot 
Einzelunterricht 40 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 860.- 

Alternative Unterrichtsformen2 
Einzelunterricht 30 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 645.- 
Dieses Angebot eignet sich für jüngere Schüler:innen. 

Einzelunterricht 40 Minuten alle 14 Tage 9 Lektionen CHF 430.- 
Dieses Angebot eignet sich für ältere Schüler:innen 

Einzelunterricht 50 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 1’075.- 
Dieses Angebot eignet sich für fortgeschrittene Schüler:innen. 

Einzelunterricht 60 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 1’290.- 
Dieses Angebot eignet sich für fortgeschrittene Schüler:innen. 

Zweierunterricht 50 Minuten wöchentlich3 18 Lektionen CHF 595.- 
Dieses Angebot eignet sich für Anfänger:innen. 

Dreierunterricht 60 Minuten wöchentlich3 18 Lektionen CHF 495.- 
Dieses Angebot eignet sich für Anfänger:innen. 

  

 
1 Eine Ausbildungsbestätigung ist semesterweise einzureichen. 
2 Die alternativen Unterrichtsformen werden nach Rücksprache mit der Lehrperson und der Schulleitung durchgeführt.  
3 Das Zustandekommen von Zweier- und Dreierunterricht kann nicht garantiert werden, da dies unter anderem von Alter, Wohnort 
und Stundenplan abhängig ist. Die Entscheidung für die Zusammensetzung der Gruppe trifft die jeweilige Lehrperson . In der 
Regel dauert der Zweier- und Dreierunterricht 1-3 Semester, danach besuchen die Schüler:innen den Einzelunterricht. Lässt sich 
keine Gruppe bilden, gilt die Anmeldung für Einzelunterricht, falls nicht ausdrücklich darauf verzichtet wird.   
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Einstiegsfächer 

Eltern-Kind-Singen 
Gruppenunterricht 45 Minuten wöchentlich 15 Lektionen CHF 300.- 
Dieses Angebot eignet sich für Eltern und ihre Kinder von 2 bis 4 Jahren. Gruppengrösse: 6-9 Kinder. 

Musicalini 
Gruppenunterricht 45 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 300.- 
Dieses Angebot eignet sich für Kinder von 5 bis 6 Jahren. Gruppengrösse: 6-9 Kinder. 

Vocalini 
Gruppenunterricht 45 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 300.- 
Dieses Angebot eignet sich für Kinder von 6 bis 7 Jahren. Gruppengrösse: 6-9 Kinder 

Ritmolini 
Gruppenunterricht 45 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 300.- 
Dieses Angebot eignet sich für Kinder von 6 bis 8 Jahren. Gruppengrösse: 4-8 Kinder. 

Bambusflöte und Ukulele 
Einzelunterricht 30 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 645.- 
Dieses Angebot eignet sich für Kinder ab 5 Jahren (Bambusflöte) resp. ab 6 Jahren (Ukulele). 

Zweierunterricht 40 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 475.- 
Dieses Angebot eignet sich für Kinder ab 5 Jahren (Bambusflöte) resp. ab 6 Jahren (Ukulele). 

Chor 

Gruppenunterricht 90 Minuten wöchentlich 18 Lektionen CHF 350.- 
 Bei zusätzlichem Instrumentalunterricht CHF 290.- 
Dieses Angebot eignet sich für Kinder ab 7 Jahren. Es bestehen verschiedene nach Alter und Niveau abge-
stufte Chöre. 

Ensembles 

Ensembleunterricht Als Ergänzung zum Instrumentalunterricht CHF 30.- 
 Mitwirkung ohne Instrumentalunterricht CHF 100.- 

Weitere Angebote 

Zusätzliche Angebote wie einmalige Kurse, Talentförderprogramme etc. werden individuell 
berechnet und in der Ausschreibung kommuniziert. 

Nicht subventionierter Unterricht 
Für Erwachsene ab dem 21. Altersjahr; respektive ab dem 26. Altersjahr, wenn in Ausbildung. 

Einzelunterricht 30 Minuten 1 Lektion CHF 90.- 
 40 Minuten 1 Lektion CHF 120.- 
 60 Minuten 1 Lektion CHF 180.- 

Anzahl und Dauer der Lektionen können nach Absprache mit der Schulleitung den Wünschen und Bedürfnis-
sen angepasst werden. 



 

 

3 

Sozialrabatt 
Für Familien mit niedrigerem Einkommen gewährt die Gemeinde Köniz einen Sozialrabatt 
auf dem Schulgeld der Musikschule. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen steuerbaren 
Einkommen und ist abgestuft nach Einkommen und Anzahl Kindern, die den Unterricht an 
der Musikschule besuchen. 

  Steuerpflichtiges Einkommen der Familie (bis Franken) 

  22’000 29’000 36’000 43’000 50’000 

  Reduktion des Schulgeldes 
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1 60 % 40 % 20 % 10 % 0 % 

2 60 % 50 % 30 % 20 % 10 % 

3 70 % 60 % 40 % 30 % 20 % 

4 70 % 70 % 50 % 40 % 30 % 

Wie erhalte ich den Sozialrabatt? 
• Der Anspruch auf Sozialrabatt kann direkt bei der Anmeldung auf dem Anmeldeformu-

lar vermerkt werden. Falls dies versäumt wurde, kann der Anspruch für das aktuelle 
Schuljahr noch bis spätestens 30. April bei der Administration der Musikschule unter An-
gabe der AHV-Nummer angemeldet werden. 

• Die Musikschule klärt das steuerbare Einkommen, das steuerbare Vermögen und die 
Höhe des Sozialrabattes über die Steuerverwaltung der Gemeinde Köniz ab. 

Gilt der Sozialrabatt für sämtlichen Unterricht an der MSK? 
• Die Schulgeldrabatte gelten für Eltern und ihre Kinder mit Wohnsitz in der Gemeinde Kö-

niz. Für nicht subventionierten Unterricht wird kein Rabatt gewährt. 
• Pro Kind wird nur ein Fach unterstützt. Als Fach anrechenbar sind Semesterbelegungen 

von mindestens 20 Minuten Dauer pro Woche. 

Wie berechnet die MSK den Sozialrabatt? 
• Massgebend ist die letzte definitive Steuerveranlagung aller Familienmitglieder. 
• Das steuerpflichtige Einkommen wird von der Musikschule Köniz jährlich für die Schul-

geldrechnung im Herbst erhoben und gilt für das ganze Schuljahr. 
• Massgebender Stichtag für die Einkommenserhebung ist der 15. Mai (An- und Abmel-

determin für das neue Schuljahr). 
• Bei einem steuerpflichtigen Vermögen von mehr als CHF 100’000.- werden 5 % des diese 

Limite übersteigenden Vermögens zum steuerpflichtigen Einkommen hinzugerechnet.  

Ergänzende Informationen 
• Selbständig Erwerbende werden speziell überprüft. 
• In Härtefällen kann der Vorsteher oder die Vorsteherin der Direktion Bildung und Soziales 

auf Antrag der Schulleitung von den vorstehenden Tarifen abweichen. 


